
Bundesmeldegesetz - Wohnungsgeberbestätigung 

Zum 01. November 2015 tritt das neue Bundesmeldegesetz in Kraft. Das Gesetz regelt 

künftig u. a. die Art und Weise der Datenspeicherung, die Meldepflichten und ebenso die 

Melderegisterauskünfte oder die Datenübermittlungen zwischen öffentlichen Stellen. 

Mit dem neuen Bundesmeldegesetz wird auch die Wohnungsgeberbestätigung wieder 

eingeführt. Der Wohnungsgeber unterliegt somit bei Meldevorgängen der 

Mitwirkungspflicht nach § 19 Bundesmeldegesetz. Die neue Regelung soll Scheinmeldungen 

verhindern. 

Aktuell muss das Beziehen einer neuen Wohnung bei der Meldebehörde innerhalb von einer 

Woche nach dem erfolgten Einzug gemeldet werden. Ab dem 01.11.2015 werden der 

meldepflichtigen Person zwei Wochen für die Anmeldung des Wohnsitzes eingeräumt. Im 

Zusammenhang mit der Anmeldung eines Wohnsitzes hat die meldepflichtige Person dann u. 

a. die Wohnungsgeberbestätigung vorzulegen. Die Vorlage des Mietvertrages ist hierfür 

nicht ausreichend. 

Somit muss ab dem 01.11.2015 der Wohnungsgeber der meldepflichtigen Person die 

Wohnungsgeberbestätigung innerhalb von zwei Wochen nach dem erfolgten Einzug 

aushändigen, damit dieser seiner gesetzlichen Verpflichtung nachkommen kann. 

Sollte die meldepflichtige Person in sein Eigenheim ziehen, so ist in diesen Fällen im 

BürgerBüro beim Anmeldevorgang eine Selbsterklärung abzugeben 

23 Erfüllung der allgemeinen Meldepflicht 

§ 23 Erfüllung der allgemeinen Meldepflicht 

(1) Soweit nachstehend nicht etwas anderes bestimmt ist, hat die meldepflichtige Person 

einen Meldeschein auszufüllen, zu unterschreiben und der Meldebehörde zusammen mit 

dem Personalausweis, dem anerkannten und gültigen Pass oder Passersatzpapier sowie der 

Bestätigung des Wohnungsgebers oder dem entsprechenden Zuordnungsmerkmal nach § 19 

Absatz 4 Satz 1 vorzulegen. Wird das Melderegister automatisiert geführt, kann von dem 

Ausfüllen des Meldescheins abgesehen werden, wenn die meldepflichtige Person persönlich 

bei der Meldebehörde erscheint und auf einem Ausdruck die Richtigkeit und Vollständigkeit 

der bei ihr erhobenen Daten durch ihre Unterschrift bestätigt. 

(2) Für die elektronische Anmeldung gilt § 10 Absatz 2 und 3 entsprechend. 

(3) Die Meldebehörde des neuen Wohnortes (Zuzugsmeldebehörde) ist berechtigt, die bei 

der Meldebehörde des letzten früheren Wohnortes (Wegzugsmeldebehörde) nach § 3 

Absatz 1 Nummer 1 bis 18 gespeicherten Daten anzufordern und der meldepflichtigen 

Person diese Daten schriftlich oder in elektronischer Form zu übermitteln (vor- ausgefüllter 

Meldeschein). Die meldepflichtige Person hat die übermittelten Angaben auf ihre Richtigkeit 

zu prüfen, unzutreffende Angaben zu berichtigen und fehlende Angaben zu ergänzen. Sie hat 

den aktualisierten vorausgefüllten Meldeschein bei der Zuzugsmeldebehörde 



unterschrieben einzureichen. Für die elektronische Übermittlung gilt § 10 Absatz 2 und 3 

entsprechend. 

(4) Für den vorausgefüllten Meldeschein gibt die meldepflichtige Person Familienname, 

Vornamen, Geburtsdatum sowie die letzte Wohnanschrift an. Diese Daten übermittelt die 

Zuzugsmeldebehörde der Wegzugsmeldebehörde, um die Daten nach § 3 Absatz 1 Nummer 

1 bis 18 anzufordern. Die Wegzugsmeldebehörde übermittelt der Zuzugsmeldebehörde 

unverzüglich die angeforderten Daten. 

(5) Ehegatten, Lebenspartner und Familienangehörige mit denselben Zuzugsdaten 

(Zuzugsdatum sowie frühere und derzeitige Wohnungen) sollen gemeinsam einen 

Meldeschein verwenden. Es genügt die Anmeldung nach den Absätzen 1 und 2 durch eine 

der meldepflichtigen Personen. Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend, wenn die melde- 

pflichtige Person versichert, dass sie berechtigt ist, die Daten der übrigen meldepflichtigen 

Personen entgegenzunehmen. Sie ist darüber zu belehren, dass der unberechtigte Empfang 

unter Vorspiegelung einer Berechtigung nach § 202a des Strafgesetzbuchs unter Strafe steht. 

§ 19 Mitwirkung des Wohnungsgebers 

§ 19 Mitwirkung des Wohnungsgebers 

(1) Der Wohnungsgeber ist verpflichtet, bei der An- oder Abmeldung mitzuwirken. Hierzu hat der 

Wohnungsgeber oder eine von ihm beauftragte Person der meldepflichtigen Person den Einzug oder 

den Auszug schriftlich oder elektronisch innerhalb der in § 17 Absatz 1 oder 2 genannten Fristen zu 

bestätigen. Er kann sich durch Rückfrage bei der Meldebehörde davon überzeugen, dass sich die 

meldepflichtige Person an- oder abgemeldet hat. Die meldepflichtige Person hat dem 

Wohnungsgeber die Auskünfte zu geben, die für die Bestätigung des Einzugs oder des Auszugs 

erforderlich sind. Die Bestätigung nach Satz 2 darf nur vom Wohnungsgeber oder einer von ihm 

beauftragten Person ausgestellt werden.  

(2) Verweigert der Wohnungsgeber oder eine von ihm beauftragte Person die Bestätigung oder 

erhält die meldepflichtige Person sie aus anderen Gründen nicht rechtzeitig, so hat die 

meldepflichtige Person dies der Meldebehörde unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Die Bestätigung des Wohnungsgebers enthält folgende Daten: 

1. Name und Anschrift des Wohnungsgebers,  Art des meldepflichtigen Vorgangs mit Einzugs- oder 

Auszugsdatum, Anschrift der Wohnung sowie Namen der nach § 17 Absatz 1 und 2 meldepflichtigen 

Personen. 

(4) Bei einer elektronischen Bestätigung gegenüber der Meldebehörde erhält der Wohnungsgeber 

ein Zuordnungsmerkmal, welches er der meldepflichtigen Person zur Nutzung bei der Anmeldung 

mitzuteilen hat. § 10 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. Die Meldebehörde kann weitere Formen der 

Authentifizierung des Wohnungsgebers vorsehen, soweit diese dem jeweiligen Stand der Technik 

entsprechen. 

(5) Die Meldebehörde kann von dem Eigentümer der Wohnung und, wenn er nicht selbst 

Wohnungsgeber ist, auch vom Wohnungsgeber Auskunft verlangen über Personen, welche bei ihm 

wohnen oder gewohnt haben.(6) Es ist verboten, eine Wohnungsanschrift für eine Anmeldung nach § 

17 Absatz 1 einem Dritten anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, obwohl ein tatsächlicher Bezug 

der Wohnung durch einen Dritten weder stattfindet noch beabsichtigt ist. 


